
fIlgung ZU stellen. insbesondere Sachverständige für die 
Verfolgung von sexuellen Gewaitverbrechen; 

11. ermutigt den SonderberlchtetSlllttel der Menschen
rechtskommlssion für die Menschenrechtssituation im 
Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien, den vielerorts, 
insbesondere in Bosnien und Hetzegowien, vorkommenden 
Vergewaltigungen auch weitethin besondere Aufmetksamkeit 
zu widmen, und spricht seiner Gruppe von weiblichen Sach
verstilndigen für die von ihnen geleistete Atbeit ihre An
erkennung aus; 

12. fonJert alle Staaten und zuständigen Organisationen 
IIllCIuIrIJcklih auf, die vom Sonderberichterstatter in seinen 
Berichten vorgelegten Empfehlungen sofort ernsthaft zu 
prüfen. insbesondere die Empfeh1img. den Opfern von Ver
gewaltigungen im Rahmen von Progmmmen zur Rehabilite
tion von durch den Krieg tranmatisimen Frauen und Kindern 
weiter die erforderliche iIrztliche und psychologische Betreu
ung zukomtnen zu lassen; 

13. fordert alle Staaten auf, mit dem Internationa1en 
Gericht und der Ank1agebehllrde bei den Ermittlungen gegen 
Personen, die des Eißsatms von VetgeWaltigungen als Kriegs
waffe beschuldigt wenlen, und bei deren Verfolgung sowie 
beim Schutz, der Beratung und der Unterstlltzung von Opfern 
und Zeugen zusammenzuarbeiten; 

14. ist sich dessen bewl4Jt. daß die Opfer von VetgeWal
tigungen und sexueller Gewalt außerordentliches Leid erdul
den und daß es angemessener Maßnahmen bedarf. diesen 
Opfern Hi1fe zu leisten. und verleiht ihre! Besorgnis 
insbesondere hinsichtlich des Wohls derjenigen Opfer Aus
drock, die zu den im eigenen Land Vertriebenen ode! ander
weitig durch den Krieg Betroffenen gehören, die scbwere 
'll:aumaIa erlitten haben und die psychosozia1e und anderweiti
ge Hi1fe benötigen; 

15. fonJert alle Staaten und alle in Betracht kommenden 
zwischenstaat1i und nichtstaatlichen Organisationen. 
insbesondere auch das Kinderhilfswerk der Vereinten Natio
nen, das Amt des Hohen KmnmiAAMI der Vereinten Nationen 
für Flllchtlinge und die Weltgesundheitsorganisation, nach
drllckUch auf, den Opfern von Vergewaltigungen und Miß.. 
handl1mgen bei ihre! physischen und psychischen Rehabilita
tion entsprechende Hi1fe zu gewllbren und die gemeinwesen
gestiItzten Hi1fsprognumne zu unterstI1tzen; 

16. ersucht den GenetalsektetIi die erforderlichen Mittel 
bereitzustellen, über die er in dem Gebiet vetfllgt, um allen 
künftigen Missionen freien und sicheten Zugang zu Haftorten 
zu ermög1icben; . 

17. ersucht den GeneraIsektetII tJlfPerdem, splltestens bis 
zum 1. MlIIz 1995 einen aktualisierten Sacbbericht vorzulegen. 
in dem die Frage der Vergewaltigung und Mißhandlung von 
Frauen in den Gebieten bewaffneten Konflikts in Bosnien und 
Hetzegowina behandelt wird, insbesondere in den Gebieten, zu 
denen dem Sonderberichtetstallel der Zugang verweigert wird, 
und in dem die zur Durcbfülmmg diese! Resolution ergriffenen 
Maßnahmen dargeste1lt werden; 

18. beschließt. ihre Behandlung dieser Frage auf ihre! 
fIlnfzigsten 'llIgung fortzusetzen. 

94. Plenarsltvmg 
23. D~ember 1994 
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Die Generalve1'Sfll//llllung. 

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der 
Allgemeinen Erklärung der MenschenrechteI! • dem 1ntema
tiona1en Pakt über wirtscbaftliche, sozia1e und kultute1le 
Rechte"'. dem lntemationa1en Pakt über btltgerliche und 
politische Rechte"·. der Konvention über die Verhütung und 
Besttafung des Völkermotdes'09 und anderen anwendbaren 
Rechtsaklen auf dem Gebiet der Menschenrechte und des bu
manitIIren Rechts, 

unter Hinweis auf die Resolution 8-3/1 der Menschen
rechtskommissiun vom 25. Mai 1994'''. tnit der die K0mmis
sion einen Sonderberlchtetstatter zur Uutetsuchung der Men
schenrechtssituation in Ruanda eingesetzt bat, 

unter Hinweis auf die Einsetzung der Sachverstilndigen
kommission nach Resolution !l35 (1994) des Sicherheitsrats 
vom 1. Juli 1994. deren Auftrag darin besteht, über schwere 
Verstöße gegen das bumanitIIte Völkerrecht in Ruanda Bericht 
zu OJstatten, 

vateftt betroffen über die Berichte des Sonderberichterstat
telS und der Sachverstlindigenkomtnission, wonach in Ruanda 
Völkermotd, systematische, weitverbreitete und f1agrante 
VetStöße gegen das humanitllre Völkerrecht und Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit begangen worden sind, die zu 
massenhaften Verlusten an Menschen1ehen gefilbrt haben, 

sowie zutiefst betroffen über die Berichte des Sonderbe
richtetslllttets und der Sachverstllndigenkommisoion, wonach 
der ethnische und politische bewaffnete Konf1ikt in Ruanda zu 
anderen schweren Menschenrechtsverletz und Verstö.Ben 
gegen die Menschenrechte gefilbrt bat, namentlich zur Verlet
zung des Rechts auf Lehen, des Rechts auf körperliche und 
geistig-seelische Unversehrtheit, des Rechts, nicht der Foltet 
und andeter gmusamer. unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung untetwotfen zu wenIen, sowie des Rechts, nicht 
aufgnmd der ethnischen Herkunft diskriminiert zu werden und 
Schutz vor der Aufstachelung zu solcher Diskriminierung zu 
erhalten, 

In BekrlJ,ftlgung der von der We1tkonferenz über Men
schenrechte bekllndetM großen Besorgnis über die Verlet
zungen der Menschenrechte im Zuge bewaffneter Konflikte, 
von denen die Zivilbevölkerung. insbesondere Fnwen. Kinder. 
ältere Menschen und Behinderte, betroffen sind .... 

feststellend, daß im Anschluß an die Waffenruhe vom 
18. Juli 1994 eine neue Regierung in Ruanda gebildet wunIe, 
die sich bemüht, tmch den durch den btlrgerkriegsälm1ichen 
Konf1ikt verutSaCbten umfaugteichen SchlIdeu die Herrschaft 
des Rechts wiederberzustellen und die Zivi1verwaltung sowie 
die soziale, rechtliche, materielle, wirtschaftliche und men
schenrecbtliche lnfrasttuktut Ruandas wiederautZubauen. 

mit Besof8111s feststellend, daß die Lage _ der Bemühun
gen der Regierung Ruandas um die Gewähr1eistung des 
Friedens und der Sicherheit und die Wiederherstellung der 
Hemchaft des Rechts nach wie vor unsicher ist, wie aus Be-

." SIeho OJ/Idtd Recortb of the _ ond SocItd Ctnmd/, 1994. 
Supp/emJmt No. 4B (B/19941241Add.2-BlCN.4I1994/132fAdd.2). Kap. U. 

... Sielte AlCONF.lS7124 (Tell 1), Kap. m. AhsdtitItt I, ZIffer 29. 
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richten über das Verschwinden von Personen. wiIlJdlrliche g1iooSla"""l anschließend, Beiträge zur Ausweitung der Men-
Festnahmen und Inhaftnahmen, summarische Hinrichtungen schenrechtsaktivitäten im Feld bereitzustellen, 
und die Zerstllrung von Vermögenswerten hervorgeht, und mit 
Genngtnung darüber. daß sich die Regierung Ruandas ver
pflichtet hat, die Achtung vor den Menschenrechten und 
Grundfreiheiten zu schützen und zu fördern und der Straf
freiheit ein Ende zu bereiten, indem gegen die fiIr Vergeltungs
maßnahmen Verantwortlichen ennitte\t wird und diese 
strafrechtlich verfolgt werden. 

besorgt über die Gefahr. die von den weiter auftretenden 
Fällen von Gewalttlltigkeit und Intoleranz in Ruanda ausgeht, 
welche die uneingeschdlnkte Verwirklichung der biligerlichen, 
politischen. sozialen und kultorellen Rechte behindern, 

sowie besorgt darüber. daß diese Ereignisse ein Klima der 
Unsicherheit schaffen. welches die Flüchtlinge und die 
Vertriebenen an der Heimkeht hindert, sich dessen bewußt, 
daß die Heimkehr diese: Personen eine Grundvoraussetzung 
für die NormaIisierung der Situation in Ruanda und in den 
LiIndem der Region ist, und außerdem besorgt über Berichte, 
wonach in den Flüchtlingslagern, insbesondere von den ehe
maligen ruandischen Behörden nach wie vor Einschüch
terungs. und Gewalthandlungen begangen werden, durch die 
die Flücbtlinge davon abgehalten werden. heimzukeIrren. 

Im Bew!f!Jtsein dessen, daß !f<:hniscbe Hi1fe und Beratungs
dienste der Regierung Roandas behilflich sein werden. die s0-

ziale, rechtliche. materielle. wirtschaftliche und menschen
rechtliche Infrastruktor Ruandas wiederaufzubauen, 

ferner besorgt über die nach wie vor vorkommenden 
Behinderungen der homanitären Hi1fsIieferungen, insbesonde
re durch die ehemaIigen ruandischen Behörden, die bereits 
zum Abzug einiger nichtstaatIicher Organisationen gefDhrt ha
ben. die fiIr die Verteilung der Hilfsgüter in den Lagern 
außerhalb Roandas verantwortIich sind, 

mit Genugtuung über die Bemflhungen des Generalsekre_ 
tärs, seines Sonderbeanftragte fiIr Ruanda, der Hohen Kom
missarin der Vereinten Nationen fiIr FlüchtIinge, der Sekre
tariats-Hauptabteilung Humanitäre Angelegenheiten und der 
nichtstaatIichen Organisationen sowie der Menschenrechts
kommission nnd ihrer Sonderberichtetstattet. 

in WUrdigung der vom Hohen Kommissar der Vereinten 
Nationen fiIr Menschenrechte ergriffenen Initiativen, nament
lich der Besuche, die er Ruanda zur rechten Zeit abgestattet 
hat, sowie mit Genugtnung über die Anstrengungen, die er 
unternommen hat, um sicherzustellen, daß der Sonderbericht
erstattet von einer Gruppe von Menschenrechtsbeauft im 
Feld unterstützt wird, die in enger Zusammenarbeit mit der 
Hilfsmission der Vereinten Nationen fiIr Ruanda und anderen 
in Ruanda tätigen Organisationen und Prognunmen der 
Vereinten Nationen vorgehen, sowie in WOrdigung seiner 
Bemflhnngen um die Erleichterung der Koordiniernng und der 
Zusammenarbeit zwischen der Sachvers1llndigenkomon 
und dem Sonderberichterstatter. 

Im BewrtJtsein der wichtigen Rolle, die den Menschen
n:chtsbeauftmgt im Feld bei der Schaffung eines der vollen 
Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten 
förderlichen Umfelds und bei der Verhinderung weiterer 
Verstöße zukommen wird, in Anbetracht der Notwendigkeit 
der raschen Dislozierung einer ausreichenden Zahl solcher 
Beauftragten. damit sie diese Aufgabe wahrnehmen können, 
und sich der Aufforderung des Generalsekretärs an die Mit-

betonend, daß alle Parteien in Roanda die Gl1Indsätze des 
am 4. August 1993 in At1Ischa unterzeichaeten Friedensab
kommens zwischen der Regierung der Ruandischen Republik 
und der Ruandischen Patriotischen Front"'" anzuwenden ha
ben, das den Rahmen fiIr Frieden, nationale Aussöhnung und 
Einheit in Roanda darstellt, und mit Genngtnung Ober die Be
mflhungen, die der derzeitige Vorsitzende der Versammlung 
der Staats- und Regierungschefs der Organisation der afrikani
schen Einheit, der Generalsekretär der Organisation der afri
kanischen Einheit und der Präsident der Vereinigten Republik 
Thnsania. All Hassan Mwinyi, in seiner Eigenschaft als Ver
mitt1er im Friedensprozeß von At1Ischa, unternommen haben, 

unter Hinweis auf die Resolution 965 (1994) des Si
cherheitsrats vom 30. November 1994. in der der Rat das 
Mandat der Hilfsmission erweitert hat, um zur Sicherheit und 
zum Schutz der Vertriebenen, Flüchtlinge und getiihrdeten Zi
vilpersonen in Roanda beizutragen, Sicherheit und Unterstüt
zung fiIr die Verteilnng von Hilfsgötern sowie für die huma
nitären Hilfseinsätze zu gewlihr1eisten, zur Sicherheit der 
Menschenrechtsbeanftragten und des Personals des interna
tionalen Strafgerichts zur Verfolgung der Personen, die fiIr 
Völkermord und andere schwere Verstöße gegen das hunumi
täre Vö1kerrecht im Hoheitsgebiet Roandas zwischen dem 
1.1anuar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich 
sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger. die fiIr während 
desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten 
begangenen Völkermord oder andere derartige Verstöße 
verantwortIich sind, in Ruanda beizutragen und bei der 
Aufstellung und Ausbildung einer neuen, integrierten natio
nalen Polizei behi1f1ich zu sein, sowie unter Hinweis auf den 
revidierten Dislozierungsplan des Generalsekretllrs fiIr die 
Hilfsmission. durch den die Sicherheit in allen Gebieten des 
Landes gefiIrdert und Bedingungen geschaffen werden sollen, 
die der Rückkeht der Flüchtlinge förderlich sind, 

sich dessen bewrifJt. daß das Ausmaß der '1i'agödie in 
Ruanda die Art von Koordinierung und die Ressourcen erf0r
dert, die die Vereinten Nationen wirksam erbringen können, 
und die Aufforderung unterstützend, die der Generalsekretär 
im Rahmen des Notbilfep1ans zur Wiederherstellung normaler 
VerbiUtnisse in Roanda an die MitgliooSlaateot der Vereinten 
Nationen, die Organisationen der Vereinten Nationen und die 
nichtstaatIicben Organisationen gerichtet hat, Roanda sofort 
koordinierte !f<:hniscbe und finanzielle Hi1fe zu gewähren, 

in Anerkennung dessen, daß wirksame Maßnabmen zur 
Verhinderung weiterer Verletzungen der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten angesichts der Situation in Ruanda ein zen
traler und integrierender Bestandteil der GesamtmaBnahmen 
der Vereinten Nationen sein müssen, 

sowie in Anerkennung dessen, daß eine starke Menschen
rechtskomponente fiIr den poIitiscben FrIedensprozeß und den 
Wu:derautbau Ruandas in der KonfIiktfolgezeit unerllßlich Ist, 

der Allffassung. daß die internationale Gemeinschaft und 
die Regierung Ruandas alle Bemflhungen um die Konsolidie
rung des Friedens, die GewIIhrleistung der vollen Achtung vor 
den Menschenrechten und Grundfreiheiten und den Wreder-

.. SIebo A/48/824-S126915. Anbaug I; siehe 0JjIcI0l Records of the 
Secur/Iy Cormc/l, Forty-eighJh y...,.. s.pphmumtfor Oetober. Nuvember arul 
Dscember 1993. Dokument 8/26915. 



aufbau Jluandas genau verfolgen und weiter unterstiItzeD 
müssen, 

1. begrf4Pt die Berichte des SonderberichteIStaIteIS für 
die Menschenrechtssituation in Ruanda'01; 

2. verurteilt azif das entschiedenste alle VöIkermOId
handlungen und Verstöße gegen das humanitllre Völken'echt 
sowie alle Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen 
die Menschenrechte, zu denen es während des Konflikts in 
Ruanda, insbesondere nach den tragischen Ereignissen vom 
6. April 1994. gekommen ist; 

3. verurteilt tJ14ßerdem azif das entschiedenste die Bot
f\lhrung und Tötung von militiirischem Friedenssicherungs
persona\ der HilfsmiMion der Vereinten Nationen für Ruanda, 
die Tötung von Personal der im Lande tätigen humanitären 
Organisationen, die wiIIkiIrliche Tötung lmschu1diger Zivflpe1'
sonen und die Zerstörung von Verm1Igenswerten während des 
KonfJikts, a1Ies flagrante Verstöße gegen das immanitllre 
Völkerrecht; 

4. erklllrt erneut, daß alle Personen, die VölkermOId oder 
andere schwere Verstöße gegen das humanitIIre Völkerrecht 
begehen oder genehmigen oder für schwere Menschenrechts
verletzungen verantwortlich sind, dafIIr individuell verant
wortIich sind und zur Rechenschaft gezogen werden und daß 
die internationa1e Gemeinschaft a1Ies daransetum wird, um 
diejenigen, die dafIIr verantwortlich sind, im Einklang mit den 
internationalen GnJnds!!tzen des rechtlichen Gehörs vor 
Gericht ZU bringen; 

5. begrlJ,ßt die gemll8 Resolution 955 (1994) des Si
cherheitsrats vom 8. November 1994 erfolgte Schaffung des 
Internationalen SIlafgerichts zur Verfolgung der Personen, die 
für VöIkermOId und andere schwere Verstöße gegen das 
humenitllre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen 
dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verant
wortlich sind, sowie mandischer· Staatsangehöriger. die für 
während desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbar
staaten begangenen Vö1kermOId und andere derartige Verstöße 
ve.nmtwortIich sind, und fordert die Staaten nachdrilckIlch auf, 
mit dem JntemationaIen Gericht voll ZlISS1D1Denzuarbeiten; 

6. ersucht die Staaten, die an schweren Verstößen gegen 
das humanitllre Völkerrecht, Verbrechen gegen die Mensch
lichkeit oder VöIkermOIdhandlungen beteiligten Personen 
Schutz gewiihrt haben, in Zusammenarbeit mit dem Interna
tiona1en Gericht für Ruanda die erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen. um sicherzustellen. daß diese Personen nicht der 
Bestrafung entgehen; 

7. nimmt mit großer BesorsnIs Kenntnis von den Fest
stellungen des SonderberichteJstatte.ts. wonach es in Ruanda 
noch immer zum Verschwinden von Personen. wiUkDrlichen 

. Festnahmen und Inhaftnahmen. snmmarischen Hinrichtungen 
und zur Zerstörung von Verrnllgenswerten kommt, ermutigt 
die Regierung Ruandas, sicherzustellen, daß gegen die für 
solche Handlungen VerantwortIichen ermittelt wird und daß 
sie im Einklang mit den intemationaIen GnJOdsliRen des 
rechtlichen Gehörs strafrechtlich verfolgt werden, und begrüßt 
die von der Regierung Ruandas in dieser Hinsicht eingegange
nen Verpf1ichtungen; 

'" A/491508-S1199411157. AnbIIDge I und D und A/49/S081Add.l
SI199411157/Add.l. Anbang; siebe 0jJIdal RI1amIs ojtIUI SecuriIy c..,..,a, 
Forty.nlnth Year. Supplement for October. Novmnber und December 1994. 
Dnlmmente 8/199411157 und Add.!. 

8. ermutigt die Regierung Ruandas. die Achtung vor den 
Menschenrechten und Gnmdfreiheiten zu schützen und zu 
fIlrdem, betont, daß ein Umfeld geschaffen werden m.uß, das 
der Verwirklichung der bllrgerlichen, politischen, wirtschaftli
chen. sozialen und kultnreUen Rechte und der ROckkebr der 
FlOchtlinge und Vertriebene an ihre Heimstlitten förderlich ist, 
und begrüßt in dieser Hinsicht die von der Regierung Ruandas 
eingegangenen Verpf1ichtungen; 

9. bestlJrktdieRegierung Ruandas in ihtenBemjllmngen. 
alle Staatsbllrger. die nicht für VöIkermon:lhandlungen oder 
andere schwere Verstöße gegen das humanitllre Völkerrecht 
verantwortlich sind, unabhängig von ihrer ethnischen Zn
gehtlrigkeit in ihre Strukturen auf dem Gebiet der Verwaltung. 
der RechtspfJege, der Politik und der Sicherheit einzribeziehen; 

10. blltet die Mitgliedstaaten, die Organisationen und 
Organe des Systems der Vereinten Nationen sowie die zwi
schenstaatlichen und nichtstaallichen Organisationen, ver
stärkte Anstrengungen zu unternehmen, um der Regierung 
Ruandas durch die Gewilhrung finanzieller und technischer 
HiJfe bei ihten Bemj!lmngen um den Wiederaufbau der 
ZivilverwaItung und der sozialen, rechtlichen, materiellen, 
wirtschaftlichen und menschenrechtlichen Infrastruktur 
Ruandas behilflich zu sein; 

11. begrqpt die BemOhnngen der Regierung Ruandas um 
die Wiederherstellung der Herrschaft des Rechts und um den 
Wiederaufbau des mandischen JU8tizsystems und bittet die 
Mitgliedstaaten, die Organisationen und Organe des Systems 
der Vereinten Nationen sowie die zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen, verstllrkte Anstrengungen zu 
unternehmen. um technische und finanzielle HiJfe für das 
Justizwesen bereitzustellen, insbesondere um die Unabhängig
keit und Unparteilichkeit der RichteJschaft zu gewllhr1eisten, 
und begrüßt in dieser Hinsicht die Anstrengungen, die das 
Sekre1ariats-Zentrum für Menschenrechte untemimmt, um 
dem Justizministerium Ruandas behilflich zu sein; 

12. bIltet die Mitgliedstaat"'!, die Organisationen und 
Organe des Systems der Vereinten Nationen sowie die zwi
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen tJ14ßer
dem, verstllrkte Anstrengungen zu unternehmen. um den 
Sicherheitsorganen in Ruanda, namentlich auch im Hinblick 
auf die Poll7Jliansbildung. technische und finanzielle Hilfe zu 
gewiIhten, und begrI1ßt in dieser Hinsicht die Hllfe, welche die 
Hilfsmission der Regierung Ruandas bei ihten Bemj!lmngen 
um die Aufstellung einer neuen integrierten Polizei gewIIhrt; 

13. verurteilt a1Ie, die - in einigen FllUen mit Gewalt - die 
freiwillige RllckfahruDg von FlOchtIingen verlJindem, und alle, 
die den HiJfebedürftigen, insbesondere in den FlOchtIings
lagern, den Zugang zu humanitllrer HiJfe verweigern, und 
fordert die zuständigen Behörden auf. die Sicherheit in diesen 
Lagern zn gewllhrleisten; 

14. fordert die znständigen Behörden in Ruanda und in 
der Region nachdrllckllch auf, in den FlOchtIings- und Ver
triebenen1agern die volle Achtung vor den Menschenrechten 
und Gnmdfreiheiten zn gewllhrleisten; 

15. begrqßt es, daß sich die Regierungen Zaires, der 
Vereinigten Republik Thnsanias und Burundis verpflichtet 
haben, bei der Lösung der Probleme behilflich zu sein, denen 
sich die FlOchtlinge gegen!Ibersehen. und fOIdert sie auf. alles 
zu tun, um die Sicherheit der FlOchtIlnIl" und des Personals zu 
gewllhrleisten. das den Flüchtlingen hnmanitllre HiJfe 1eistet; 
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16. foTikrtdie Regierungen der Region nachdrllckUch fllif, 
MaBnabmen zu ergreifen. um zu verbindern, daß ihr Hoheits
gebiet zur Verfolgung einer DestabiIisienmgsstratgie im 
Inneren Ruandas benutzt wird; 

17. foTikrt die ruandischen Behörden und das ruandische 
Volk 1IQCMrflcklIch fllif, sich fDr die nationale Aussöhnung 
und Binheit in Ruanda, fDr Frieden in dem Land und in der 
ganzen Region cioznsetren und gemeJOS8IIJ auf die Umsetzung 
der Onmds1!tz.e hinzuarbeiten, die in dem in Aruscba unter
zeichneten Friedf.osabkommen zwischen der Regierung der 
Roandischen Republik und der RDaodischen Patriotischen 
Front"" enthalten sind, das den Rabmeo fDr Frieden, nationale 
Aussöbnung und Binheit in Ruanda darstellt; 

18. begrqßtdieAnslrengungen, die der Hohe Kommissar 
fDr Menschenrechte der Vereinten Natiooen unternimmt. um 
sicherzustellen, daß die BemDhungen der Vereinten Nationen 
um die Koofliktheilegung und Friedeoskonsolidierung in 
Ruanda eJoe starke Menscheorechtskopooente aufweisen und 
durch ein umfasaeodes Hilfsprogramm auf dem Gebiet der 
Meoscheorechte wirlcsam unterstIltzt werden, das oach Bedarf 
auf die Sachkenntois und Kapazitliteo aller Thile des Systems 
der Vereinten Natiooen zurllckgreift, die in der Lage sind, zur 
Förderung und zum Schutz der Menschenrechte in Ruanda 
beizutragen; 

19. begrtJjlt ar(/Jerdem die KooperatiODSbereJtschaft, die 
die Regierung Roandas dem Hohen Kommissar der Vereinten 
Natiooen fDr Menscheorechte und dem Sonderberichtenltalter 
gegeoflber bewiesen hat, sowie die 'I1Itsache, daß die Regie
rung den Einsatz von im Feld tlIIigen MenschenrechlSbeanf
!ragten akzeptiert hat, in Anbetracht der wichtigen Rolle, die 
ihnen in enger Zusammenarbeit mit der Hilfsmisoion und 
anderen in Ruanda tlIIigen Orgaoisationen und Programmen 
hei der Schaffung eines Klimas des Vertrauens und eines 
sicheren Umfelds zukommt, das die volle Achtung vor den 
Meoscheorechten und Grundfreiheiten begllnstigt und weitere 
Verstöße verhindert; 

20. bittet die MitgUedstaaten, sich vemtlIrkt um die 
Unterstf1tzung der in Ruanda im Feld dmchgefOhrten Men
schentech1sakti.vitllten zu bemIIhen; 

21. eTBUChtden Genetalsekretär,geeigneteMaßnabmenzu 
etgIeifen, um die Bereitstellung angem Si Der fioanzieller und 
menschlicher Ressourcen sowie logistischer Unterstlltzuog fDr 
die rasche DisIozierung einer ausreichenden Zahl von Men
scheorechtsbeauftmgten im Feld und die Durcbfllhrung von 
technischen Hilfsprogrammen und Beratungsdieosten sicher
zustellen; 

22. ersucht den Genera1sektetii flI4IJenJem, dem Sonder
beauftnlgten alle erforderlichen Ressourcen zur Verfllgung zu 
stellen, damit er seinen Auftrag erfIIIlen kann; 

23. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrw 
fIInMgsten Tagung fortzusetzen. 

94. Plenorsltvmg 
23. Dezember 1994 

49J7JY1. Die MeDScl1emeclttlIln Afgitgn!stan 

Die Generrzlversammlung, 

geleitet von den Gruods1!tz.en der Charta der Vereinten 
Nationen, der Al1gemeJoen ErkIllrung der Menschenrechtell 

und der Intematinnalen Menschenrecblsp17 sowie von den 
anerkannten humanitliren Normen, die in den Geofer Ab
kommen vom 12. August 1949170 und den dazugehörigen 
ZusaIzprotokoUen von 1977171 enthalten sind, 

Im BewuJJtseln ihrw Aufgabe, die Achtung vor den Men
schenrechten und Grundfrelheiten fDr alle zu fIIrdern und zu 
festigen, sowie entschlosaen, steIS wachsam zu bleiben, was 
Menschenrechtsverletzuogen betrifft, wo immer diese VOI" 
kommen, 

erneut erkIilmtd, daß alle Mitgliedstaatrm verpfIicbtet sind, 
die Menschenrechte und Grundfrelheiten zu fIIrdern und zu 
sch1I!zen und die Verpflichtungen zu erfIIllen, die sie kraft der 
verschiedenen internationalen Rechtsakte aus freien StfIcken 
eingegangen sind, 

unter Hinweis auf die Resolution 1984137 des WIrtschafts
und Sozialrats vom 24. Mai 1984, in der der Rat den Vorsit
zenden der Meoschenrechtskommission ersucht hat, einen 
Sonderberichtmstatter zur Untersuchung der Menschemechts
situation in Afghanistan zu ernennen, mit dem Auftrug, 
VorscblIIge auszuarbeiten, die dazu beitragen könnten, den 
vollen Schutz der Menschenrechte der Bewohner dieses 
Landes vor, wfIhrend und nach dem Abzug aller ansllimljscben 
Streitkrli.fte sicherzustellen, 

sowie unter Hinweis auf alle ihre Resolutionen zu dieser 
Frage sowie die Resolotioneo der Menschenrechtskoon 
und die Beschlflsse des Wirtschafts- und Sozia1raIs, 

Insbesondere Kenntnis nehmend von der Resolution 
1994184 der Menschemechtskommission vom 9. Miirz 199432

, 

in der die Kommission beschloß, das Mandat ihres Sonderbe
richtetSlatteis für die Menschenrechtssituation in Afghanistan 
um ein 1ahr zu verlllngern und ihn ZU ersuchen, der General
versammlung auf ibrer neunundvierzigsten Thgung Bericht ZU 
Cisbltten, sowie von dem Beschluß 19941268 des WIrtschafts
und Soziakats vom 2S.1u1i 1994, in dem der Rat den Beschluß 
der Kommission billigte, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolmion 481152 vom 
20. Dezember 1993 sowie mit Besorgnis feststellend, daß sich 
die Meoschenrechtssituation in Afghanistan 1994 aufgrund des 
Wiederauflebeos groSange1egter Kampfhandlungen weiter 
verschlechtert hat, 

unter Hinweis auf das am 14. November 1970 verabschie
dete Öbereinlrommen fIber die Mittel zum Verbot und zur 
Verhiltung der unerlaubten Binfuhr. Ansf1Ihr und Eigentums
flbertragung von Kulturgut"", 

feststellend, daß oach dem Fall der frf1heren afghanischen 
Regierung für eine Übergangszeit ein JsJmnjsclter Slaat Afgha
nistan geschaffen wurde, 

mit tiefer Besof81llsfeststellend, daß tro1Z der Bemflhungen 
und Initiativen, namentlich auch seitens der afghanischen 
Regierung. zur Sicherung vo1ls!llndigen Friedens und echter 
Stabilitllt in Thilen des HoheJtsgehiets von Afghanistan, 
insbesondere in Kabul, oach wie vor eine Situation der 
bewaffneten Konfrontation besteht, die vor allem die Zivilbe
völkerung in Mitleidenschaft zieht, welche noch immer das 

... Orgmrieatlon dor V __ filrli<zlel1llJ1g. _aad 
KuIbIr,lIJJcortls ofthe Gtmeml Conforence, SbaunIh -. Parts. 12 ()c. 
tDbsr to 14 November 1970, VoL I, Rerolulions, Seite 135. 




